
BUND mit starkem Mitgliederzuwachs 
Sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene hat
es  2018  einen  deutlichen  Mitgliederzuwachs
gegeben. Hier die Jahresberichte des  Bundes-
und des Landesverbandes Niedersachsen.

Schon 500 pestizidfreie Kommunen 
Bisher haben sich 500 Städte
und Gemeinden entschieden,
ihre Grünflächen ohne Pesti-
zide  oder  mindestens  ohne
Glyphosat zu bewirtschaften.
Der  BUND unterstützt  diese

Aktivitäten und hat deshalb einen Ratgeber "Die
pestizidfreie Kommune" erarbeitet. 

Masterplan Stadtnatur  
Der  "Masterplan  Stadtnatur"
der  Bundesregierung  bietet
die  Chance,  die  Kommunen

für mehr Grün in der Stadt zu unterstützen. Aus
Sicht des BUND fehlt ihm jedoch ein klares Be-
kenntnis zum Stopp des Flächenverbrauchs.

Empfänger von Agrarzahlungen 2018 
6,5  Milliarden  Euro  gingen
2018 nach Deutschland. Auf-
fällig:  Unter  den  20  größten
Nutznießern sind keine Land-
wirte  oder  Landwirtschafts-
betriebe. 

Doch gerade diese sind besonders auf das
Geld aus Brüssel angewiesen. 

Wildbienen: Auflage schon bei 50.000 
Die  Wildbienen-Broschüre
des  BUND  Rotenburg  wird
immer  mehr  zum  Bestseller.
Die  6.  Auflage  mit  9.000
Exemplaren  war  innerhalb
von 8 Monaten vergriffen. Von
den  gerade  gedruckten
10.000 Heften der 7. Auflage
sind auch schon wieder mehr
als 2.500 ausgeliefert…

Mehr Natur in der Flur 
Vorschläge  zum  Schutz  von
Insekten,  Vogelwelt  und  Tie-
ren der Feldflur  finden Sie in
der  anl.  Broschüre,  die  der
BUND-Landesverband Bayern

veröffentlicht hat.

Agraratlas 2019 
Durch die EU-Agrarpolitik  wer-
den jährlich  fast  60 Milliarden
in Europas Landwirtschaft  ge-
steckt. Das sind 114 Euro pro
EU-Bürger*in  im  Jahr.  Der
Agrar-Atlas  des  BUND  zeigt,
dass  kaum  etwas  von  dem
Geld den Zielen zugute kommt,
die den Europäer*innen wichtig

sind, und die untrennbar mit der Landwirtschaft
verbunden  sind:  Gesunde  Lebensmittel,  der
Schutz  von  Umwelt,  Klima  und  Biodiversität
oder der Erhalt  von kleinen und mittleren Be-
trieben. 

Keine Förderung in Wasserschutzgebieten 
Wasserverbandstag,  Verband
kommunaler  Unternehmen
und  Städte-  und  Gemeinde-
bund sprechen sich eindeutig
gegen die Förderung von Gas

und Öl in Trinkwassergewinnungsgebieten aus. 
Auf seiner Jahresvertreterversammlung hat
der  BUND  Niedersachsen  diese  Forderung
ausdrücklich unterstützt! 

Iss, was um die Ecke wächst! 
9. - 15. September: Eine Wo-
che lang nur das Essen und
trinken, was vollständig in der
Region  in  Entfernung  einer
Radtour  entstanden  ist:  Das

ist  die  Idee  von  Regio  Challenge.  Der  BUND
unterstützt zusammen mit anderen Umweltver-
bänden die Aktion. Weitere Einzelheiten gibt es
bei Kathrin Peters auf Hof Grafel in Rotenburg
über die Mail-Adresse info@regio-challenge.de.

Klimaschutz jetzt 
Am  Freitag  ruft  Fridays  for
Future  um  15  Uhr  zu  einer
Großdemonstration in Hanno-
ver  für  eine  gerechte  Klima-
politik  auf.  Der  BUND unter-

stützt  diese Protestaktion  und  fordert  von der
Landesregierung  endlich  Taten  statt  Verzöge-
rungstaktik und fauler Kompromisse.
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Masterplan Stadtnatur 


- Maßnahmenprogramm der Bundesregierung für eine lebendige Stadt - 


 


A. Ausgangslage 


 


Stadtnatur ist für die Menschen von hohem Wert und bietet vielfältige Nutzungsmög-


lichkeiten. Sie bedeutet Lebensqualität, Gesundheit, Erholung, Bewegung und Na-


turerfahrung. 


 


Stadtnatur ist unverzichtbar für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Städte sind im 


Vergleich zur umgebenden Landschaft oft artenreicher, da sie verschiedene Standort-


bedingungen auf kleinstem Raum beherbergen. Sie bieten für viele Arten wichtige Er-


satzlebensräume. Deutlich wird dies am Beispiel der Stadt Berlin, wo mehr als 20.000 


Tier- und Pflanzenarten zu finden sind. Von den 234 in Deutschland gefährdeten o-


der vom Aussterben bedrohten Brutvogelarten kommen zwei Drittel auch in Berlin 


vor. Auch für Insekten bieten Städte wertvolle Lebensräume.  


 


Stadtnatur bildet. Vielfältige Grünflächen sind wichtige Lernräume, von denen alle – 


besonders junge Menschen – profitieren. Für eine gesunde Entwicklung ist es förder-


lich, wenn Kinder in einem naturnahen Umfeld spielen und Naturelemente wie Was-


ser, Boden, Pflanzen und Tiere mit den eigenen Sinnen erleben können. Durch das 


freie Spiel in der Natur werden Eigenverantwortung, Kreativität, Sozialverhalten und 


motorische Fähigkeiten gestärkt. Der unmittelbare Kontakt zur Natur fördert zudem 


bei Jung und Alt das Verständnis für Natur- und Umweltzusammenhänge und ist für 


die Herausbildung eines Naturbewusstseins unerlässlich. 
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Stadtnatur dient der Gesundheit. Vielfältige Grünflächen verbessern Stadtklima und 


Luftqualität. Sie bieten Raum für Erholung, Sport und Freizeitgestaltung. Regelmä-


ßige Naturkontakte mindern Stress und fördern die Konzentrations- und Leistungsfä-


higkeit.  


 


Stadtnatur fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie bietet Räume der Be-


gegnung zur Integration und Teilhabe. Es gibt bundesweit erfolgreiche Beispiele für 


die Schaffung von Gemeinschaftsgärten unter Beteiligung der Menschen vor Ort aus 


unterschiedlichen Altersgruppen, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten.  


 


Stadtnatur leistet einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel. Mit 


Blick auf die zunehmenden Hitzewellen und Starkregenereignisse werden schon 


heute „grüne Lösungen“ bevorzugt. Selbst kleinere Grünanlagen können die Tempe-


raturen im Vergleich zur bebauten Umgebung bereits um 3 bis 4 Grad senken. 


 


Stadtnatur ist damit grüne Infrastruktur. Sie macht unsere Städte und Gemeinden le-


benswert, trägt zur Lösung sozialer, ökonomischer und ökologischer Probleme bei 


und kann die Gesundheit fördern. Dezentral in grüne Infrastruktur zu investieren 


kann erheblich kostengünstiger sein als beispielsweise der Bau großer Wasserrück-


haltebecken. Urbane grüne Infrastruktur stellt eine sinnvolle und notwendige Ergän-


zung zur grauen Infrastruktur dar und ist somit unverzichtbar für eine nachhaltige 


Stadtentwicklung. Sie fördert die Lebensqualität und Attraktivität von Städten und 


trägt unmittelbar zur Daseinsvorsorge bei. 


 


Die Bundesregierung wird die Kommunen dabei unterstützen, mehr Natur in unsere 


Städte zu bringen. Wir wollen mehr unversiegelte Flächen. Wir wollen mehr Natur in 


Stadtparks, Sportstätten, Friedhöfen, privaten Gärten, urbanen Wäldern, an Gewäs-


sern, an Gebäuden, auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in Städten und auf Bra-


chen mit Grün. Die Menschen sollen vor ihrer Haustür die Schönheit und Leistungsfä-


higkeit unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt erfahren und genießen können. 


Unsere Städte sollen lebendiger werden. 







 
- 3  - 


 
 


  . . .  


 


Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode ist festgelegt: „Zur Erhöhung der 


Arten- und Biotopvielfalt in den Städten wollen wir einen Masterplan zur Umsetzung 


des Weißbuchs „Grün in der Stadt“ entwickeln und umsetzen.“ Damit geht es in die-


sem Masterplan um eine Aufwertung des Grüns in unseren Städten im Hinblick auf 


eine höhere Vielfalt an heimischen Tieren und Pflanzen.  


 


In diesem Masterplan wird der Begriff Stadtnatur als Gesamtheit aller Lebensräume innerhalb ei-


ner Stadt verstanden, die für die Artenvielfalt von Bedeutung sind. In diesem Sinne können 


unterschiedliche Freiflächen und bauliche Elemente in der Stadt Bestandteil von Stadtnatur sein: 


vielfältig und naturnah gestaltete Bereiche in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen, Klein- 


und Gemeinschaftsgärten, auf Friedhöfen, an Straßen und Wegen sowie Sport- und Spielplätzen, 


aber auch Nistplätze und Quartiere für Vögel und Fledermäuse an Gebäuden. Alle diese Bestand-


teile bilden gemeinsam mit Stadtwäldern, Brachen mit Spontanvegetation, Strukturelementen wie 


Hecken und Säume an Agrarflächen sowie Gewässern mit deren Auen ein Gerüst für die Vernet-


zung in der Stadt sowie mit der umgebenden Landschaft. Damit reicht Stadtnatur vom Ein-


zelbaum, über den insektenfreundlichen Garten bis hin zum renaturierten Bachlauf und naturnahen 


Stadtwald.  


 


Dieser Masterplan enthält ein konkretes Maßnahmenbündel zur Verbesserung der 


Naturausstattung unserer Städte. Er versteht sich als Beitrag für die integrierte Stadt-


entwicklung in Hinblick auf die vielfältigen Leistungen der Natur für das Leben im be-


siedelten Raum. Flächen sollen nach Möglichkeit multifunktional genutzt werden. 


Deshalb geht der Masterplan im Sinne der nationalen Strategie zur biologischen Viel-


falt über den engen Arten- und Biotopschutz hinaus. Der Masterplan leistet auch ei-


nen Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie zur grünen Infrastruktur und der Deut-


schen Anpassungsstrategie an die Folgen des Klimawandels. 
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B. Maßnahmenprogramm 
 
Die Bundesregierung wird folgende Maßnahmen nach Maßgabe der jeweils bewillig-


ten Haushaltsmittel in Angriff nehmen und dabei mit allen Akteuren eng zusammen-


arbeiten: 


 


Ziele Maßnahmen 


Wir werden einen neuen Förder-
schwerpunkt Stadtnatur schaffen 


• Neuer Förderschwerpunkt beim Bundesprogramm Biolo-
gische Vielfalt ab 2020 


Wir werden Stadtnatur in den be-
stehenden Bundesprogrammen 
stärken 


• Prüfung, ob eine mangelnde Grünausstattung und Er-
reichbarkeit von öffentlichem Grün klarstellend als ein 
Kriterium zur Begründung eines städtebaulichen Miss-
stands (§ 136 BauGB) aufgenommen werden sollte 


• Integration von Naturschutzbelangen in die verschiede-
nen Gebäudesanierungsprogramme des Bundes 


• Berücksichtigung von Belangen der urbanen grünen Inf-
rastruktur sowie des Naturschutzes bei den Programmen 
der energetischen Stadtsanierung 


• Umfassende Einbeziehung von Naturschutzbelangen bei 
der Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitia-
tive 


Wir werden die kommunale Land-
schaftsplanung stärken 


• Stärkung der Landschaftsplanung im Bundesnaturschutz-
gesetz 


• Erweiterung des Standards XPlanung für die kommunale 
Landschaftsplanung  


Wir werden den Nutzen von Stadt-
natur für die Gesundheitsförderung 
deutlich machen 


• Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Sozial-
versicherungsträgern, Ländern und Kommunen u.a. auf 
der Basis des Präventionsgesetzes  


Wir werden mit mehr Stadtnatur ei-
nen Beitrag zur Umweltgerechtig-
keit leisten 


• Erarbeitung einer Fachkonvention mit bundeseinheitli-
chen Orientierungswerten für die Grünausstattung und 
Erholungsversorgung 


• Berücksichtigung von Naturerfahrungsräumen bei der 
nächsten Novelle des Baugesetzbuches 


• Initiative zur Verbreitung von Naturerfahrungsräumen 


Wir werden das städtische Gewäs-
ser- und Niederschlagsmanagement 
unterstützen 


• Überprüfung und Konkretisierung der technischen Regeln 
des städtischen Wassermanagements bzw. Initiierung 
neuer Regeln im Hinblick auf den Erhalt eines natürlichen 
Wasserhaushalts, auf Klimaanpassung und Stadtnatur 


Wir werden die Entsiegelung von 
Böden voranbringen 


• Prüfung neuer Ansätze zur besseren Nutzung von Entsie-
gelungspotenzialen zur Wiederherstellung von Boden-
funktionen und zur Klimaanpassung 
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Wir werden über Bildungsangebote 
zur ökologischen Ernährungsbil-
dung beitragen 


• Unterstützung der Weiterentwicklung der Schulgärten 
durch Bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen 


• Unterstützung der Ausbildung der Fachberatung für Öko-
logieschulungen und Erarbeitung von Informationsmate-
rial für Kleingärten sowie Haus- und Gemeinschaftsgär-
ten 


Wir werden die Vorbildfunktion des 
Bundes für Stadtnatur ausbauen 


• Systematische Berücksichtigung der Belange der biologi-
schen Vielfalt bei Neubauten, Bestandsmodernisierungen 
und gebäudenahen Außenanlagen des Bundes 


• Naturverträgliche Bewirtschaftung der Bundesliegen-
schaften 


Wir werden neue innovative Wege 
für mehr Stadtnatur entwickeln 


• Modellvorhaben zur Entwicklung naturbasierter Lösungen 
für die vielfältigen Herausforderungen unserer Städte 


• Regelmäßiger Austausch der Forschungseinrichtungen 
des Bundes zu Stadtnatur und Stadtgrün 


Wir werden die Anliegen der Stadt-
natur in der Aus- und Weiterbildung 
und für die praktische Anwendung 
stärken 


• Dialog mit Berufsverbänden, Kammern und Hochschulen, 
um die Fachkompetenzen in der Aus- und Weiterbildung 
rund um Stadtnatur zu erweitern 


• Erarbeitung eines „Werkzeugkastens“ mit Handlungs-
empfehlungen und Leitfäden für Stadtnatur 


Wir werden die Datengrundlagen 
für Stadtnatur verbessern 


• Durchführung von bundesweiten Auswertungen zu Stadt-
biotopkartierungen auf Ebene der Großstädte 


• Entwicklung eines Indikators zur Erreichbarkeit naher 
städtischer Grünflächen und Integration des Indikators in 
die bundesweite Berichterstattung 


Wir werden mit dem Bündnis „Kom-
munen für biologische Vielfalt“ eine 
enge Zusammenarbeit aufbauen 


• Unterstützung des Bündnisses „Kommunen für biologi-
sche Vielfalt e.V.“ im Rahmen der Fördermöglichkeiten 
des BMU, sich als kommunale Plattform für Stadtnatur zu 
etablieren 


Wir werden Bewusstsein schaffen 
für mehr Natur in der Stadt 


• Öffentlichkeitsarbeit mit innovativen Formaten 
• Bundesweiter Wettbewerb zum Insektenschutz in den 


Kommunen 
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C. Zu den Maßnahmen im Einzelnen 
 
1. Wir werden einen neuen Förderschwerpunkt Stadtnatur schaffen  


Die Durchgrünung von Städten stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. 


Wir brauchen neue Konzepte für Grünflächen, die den unterschiedlichen Anforderun-


gen der Menschen und der Natur gerecht werden. Erforderlich sind intelligente Lö-


sungen, die im Sinne einer doppelten Innenentwicklung besonders in Wachstumsre-


gionen mit „Flächendruck“ vielfältige Angebote für Stadtnatur bieten. Hierbei wird die 


Bundesregierung Städte und die gesamte Stadtgesellschaft verstärkt unterstützen. 


 


• Wir werden ab dem Jahr 2020 einen neuen Förderschwerpunkt Stadtnatur 


beim Bundesprogramm Biologische Vielfalt einrichten. 


 


Mit dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt werden Projekte zur Umsetzung der 


Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt gefördert. Förderberechtigt sind neben 


den Kommunen auch Verbände, Vereine, Schulen, Kindergärten, Unternehmen und 


Sozialeinrichtungen, sonstige Initiativen sowie Einzelpersonen.  


 


Der neue Förderschwerpunkt umfasst Projekte zur Entwicklung und Umsetzung kom-


munaler Konzepte und Strategien zur biologischen Vielfalt, Maßnahmen zur naturna-


hen Gestaltung von Grünflächen sowie deren Vernetzung untereinander und mit dem 


Umland, zur Erhaltung von Lebensräumen für stadttypische und gefährdete Tier- und 


Pflanzenarten, zur Aktivierung neuer Flächenpotenziale durch Gewässerrenaturie-


rung, zur naturnahen Gestaltung von Gewerbeflächen sowie zur Schaffung grüner 


Straßenräume und „lebendiger“ Gebäude. Zentrales Ziel des neuen Förderschwer-


punkts ist zudem, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu unterstützen, Akteure vor Ort 


zu vernetzen und Stadtnatur zu vermitteln. Der Förderschwerpunkt umfasst daher 


auch eine personelle Unterstützung zur Beratung der Umsetzung kommunaler Frei-


raum- und Biodiversitätskonzepte, die Einrichtung von Naturerfahrungsräumen, na-


turnahen innerstädtischen Gemeinschaftsgärten, grünen Lernorten und Schulgärten 


sowie naturnahen Schulhöfen, Kindergarten-Außengeländen und Sportstätten. 
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2. Wir werden Stadtnatur in den bestehenden Bundesprogrammen stärken 


Viele Bundesprogramme haben mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen auf die 


Entwicklung und Unterhaltung von Stadtnatur. Um spürbar mehr Natur in unseren 


Städten zu schaffen, ist es notwendig, diese breite Förderlandschaft gezielter auch 


auf die Belange des Naturschutzes auszurichten. Die Rahmensetzungen für die Pro-


gramme müssen somit auch Aspekte des Arten- und Biotopschutzes beinhalten. Das 


bedeutet, rechtliche Grundlagen zu verbessern, für Stadtnatur hinderliche Regelun-


gen zu überarbeiten sowie neue Fördertatbestände für Stadtnatur zu schaffen. 


 


Programme der Städtebauförderung 


Bund und Länder unterstützen die Kommunen bei ihrer Stadtentwicklung mit der 


Städtebauförderung in erheblichem Umfang. Sie leistet auch einen wichtigen Beitrag 


für mehr Natur in der Stadt. 


 


Mit dem Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wurde in der letzten Legisla-


turperiode ein wichtiges Instrument für die Entwicklung von Grün- und Freiflächen 


geschaffen. Grünstrukturen erfüllen auch wichtige Ziele der weiteren Städtebauför-


derprogramme und sind somit auch dort förderfähig. Investitionen in Grün- und Frei-


flächen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt haben Eingang in die jährlichen 


Verwaltungsvereinbarungen zur Städtebauförderung des Bundes und der Länder ge-


funden. So ist bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen auch die Ausstattung mit 


Grünflächen bei der Beurteilung der Frage, ob ein städtebaulicher Missstand vorliegt, 


zu beachten.  


 


• Wir werden zur Unterstützung des städtischen Grüns prüfen, eine mangelnde 


Grünausstattung und Erreichbarkeit von öffentlichem Grün klarstellend als ein 


Kriterium zur Begründung eines städtebaulichen Missstandes (§ 136 BauGB) 


aufzunehmen. 
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Darüber hinaus sollten für Maßnahmen der Städtebauförderung erstellte integrierte 


städtebauliche Entwicklungskonzepte mit gesamtstädtischen Planungen abgestimmt 


werden. Dies gilt auch für gesamtstädtische Grünplanungen im Sinne der urbanen 


grünen Infrastruktur. 


 


Für die Kommunen liegt die große Herausforderung darin, einerseits eine dichte und 


flächeneffiziente Bebauung im Innenbereich und andererseits eine angemessene und 


qualitätsvolle Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit privaten und öffent-


lichen grünen Freiräumen zu erreichen. Zur Unterstützung dieses Planungsansatzes 


wollen wir im Baugesetzbuch die bei der Bauleitplanung zu berücksichtigenden ver-


schiedenen Belange um den Aspekt einer ausreichenden Grünflächenversorgung er-


weitern. 


 


Sanierungsprogramme des Bundes 


Die Sanierung von Gebäuden und Quartieren haben entscheidenden Einfluss auf die 


Arten- und Biotopvielfalt unserer Städte. Vogel- und Fledermausarten nehmen zum 


Beispiel Spalten, Nischen und Hohlräume an der Fassade oder im Dachbereich als 


Nist-, Brut-, Rast- und Schlafplatz in Anspruch. Auch bei Baumaßnahmen zur energe-


tischen Sanierung von Gebäuden ist darauf zu achten, dass diese Lebensräume nicht 


verschwinden. Zudem bieten Gebäude auch vielfältige Möglichkeiten zur Dach- und 


Fassadenbegrünung. 


 


• Wir werden in den verschiedenen Gebäudesanierungsprogrammen des Bundes 


Naturschutzbelange in die Fördervoraussetzungen integrieren. 


 


Das „CO2-Gebäudesanierungsprogramm“ des Bundes beinhaltet verschiedene Förder-


programme, die energieeffizientes Bauen und energetische Sanierungen fördern. Da-


bei werden sowohl private als auch kommunale Akteure adressiert. Bei den verschie-


denen Sanierungsprogrammen gilt es, Ansprüche von Gebäudebrütern, Tierschutzas-


pekte an spiegelnden und durchsichtigen Glasflächen sowie biodiversitätsfördernde 
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Dach- und Fassadenbegrünungen stärker zu berücksichtigen. Der Schutz des Klimas 


und der Biodiversität müssen gemeinsam gedacht werden. 


 


• Wir werden bei der energetischen Stadtsanierung die urbane grüne Infrastruk-


tur in die ganzheitliche Betrachtung und Quartiersentwicklung einbeziehen. 


Auch der Naturschutz soll dabei, in Abwägung mit anderen städtebaulichen 


Aspekten, Berücksichtigung finden. 


 


Mit dem KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ stoßen wir im Quartier um-


fassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden und der 


kommunalen Infrastruktur an. Der Fokus der Förderung weitet sich vom Einzelge-


bäude auf das Quartier. Mit dem Programm werden quartiersbezogene, integrierte 


Konzepte und Sanierungsmanagements gefördert. Darüber hinaus fördern wir Inves-


titionen in die kommunale Infrastruktur und die Quartiersversorgung. 


 


Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative 


Die Art der Leuchtmittel und die Dauer der Beleuchtung in unseren Städten haben 


hohe Relevanz für den Insektenschutz, aber auch für den Menschen. Im Rahmen der 


„Kommunalrichtlinie“ des Bundes wird u.a. die Umstellung auf eine energieeffiziente 


Straßenbeleuchtung gefördert. Dabei sollten ausschließlich naturverträgliche Kon-


zepte und Techniken zur Anwendung kommen. 


 


• Wir werden bei der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im 


kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) Naturschutzbelange umfassend ein-


beziehen. 


 


Seit dem Jahr 2019 werden bereits nur noch Beleuchtungsanlagen mit Regelungs- 


und Steuerungstechnik gefördert, die entweder eine zeit- oder präsenzabhängige Be-


leuchtung ermöglichen oder über eine Technik zur adaptiven Anpassung der Beleuch-


tung verfügen. So kann die Beleuchtungsdauer reduziert werden. Insgesamt soll nur 


dort beleuchtet werden, wo eine Ausleuchtung erforderlich ist. 
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Neue Erkenntnisse bezüglich weiterer relevanter Parameter sollen bei künftigen 


Überarbeitungen der Richtlinie berücksichtigt werden. Zentrale Parameter sind für 


Mensch und Natur verträgliche Lichttemperatur und Wellenlänge. 


 


 


3. Wir werden die kommunale Landschaftsplanung stärken 


Ebenso wie die bauliche Entwicklung sind Freiräume einer Stadt strategisch zu be-


trachten und zu planen. Die kommunale Landschaftsplanung erfüllt diese zentrale 


Funktion auf gesamtstädtischer Ebene. Sie liefert Schlüsselinformationen zu Natur 


und Umwelt und formuliert klare Ziele und Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und 


Entwicklung von Natur, Landschaft und Freiraum. Landschaftsplanung muss als Pro-


zess verstanden werden, der auch das Potenzial hat, informelle Konzepte einzubin-


den. Mit seinen Daten und Umweltbewertungen dient der Landschaftsplan auch als 


Maßstab und Entscheidungshilfe für eine umweltverträgliche Planung von Standorten 


für den Wohnungsbau, für die Entwicklung von Gewerbe und Industrie sowie für Inf-


rastrukturmaßnahmen.  


 


• Wir werden mit einer Initiative zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 


die Landschaftsplanung als Instrument zur Lösung wichtiger Zukunftsaufgaben 


stärken. 


 


Insbesondere in Kommunen mit hoher baulicher Dynamik besteht ein großer Bedarf 


an aktuellen Planungen und Konzepten zu Grünflächenversorgung und zum Grünflä-


chenverbund. Deshalb gehören zur Gesetzesinitiative neben einer Konkretisierung 


der Fortschreibungspflicht auf Ebene der Landschaftsrahmenplanung eine regelmä-


ßige Überprüfung des Fortschreibungsbedarfs für die Landschaftsplanung auf kom-


munaler Ebene durch die Planungsträger sowie die Stärkung der Grünordnungspla-


nung als Grundlage für eine qualifizierte Bebauungsplanung und Freiflächengestal-


tung. 
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• Wir werden die Landschaftsplanung im kommunalen Bereich fit machen für 


„E-Government“. 


 


E-Government ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einen un-


komplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen des Staates. Mit 


der Einführung von E-Government im Planungs- und Bauwesen kommen auch auf die 


Landschaftsplanung neue Anforderungen hinsichtlich online-Verfügbarkeit und -Ein-


sehbarkeit zu. Dazu werden auch Geodaten in ausreichender Qualität und Aktualität 


aus unterschiedlichen Quellen benötigt. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens des 


Bundesamtes für Naturschutz werden Grundlagen und Umsetzungshinweise zur Er-


weiterung des Standards XPlanung für die Landschaftsplanung erarbeitet und eine 


Modellierung sowie ein Praxistest durchgeführt. Die Leitstelle XPlanung / XBau von 


Bund und Ländern wird beteiligt. Damit wird eine zentrale Voraussetzung für die 


elektronische Nutzung der Landschaftsplanung in den Kommunen als allgemein zu-


gängliche Informations- und Beteiligungsplattform geschaffen. 


 


 


4. Wir werden den Nutzen von Stadtnatur für die Gesundheitsförderung 


deutlich machen 


Die gesundheitsfördernden Wirkungen von städtischem Grün sind erheblich. Dies be-


trifft sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit sowie die allgemeine 


Lebensqualität und das Wohlbefinden. Öffentliche Grün- und Freiräume sowie Klein- 


und Gemeinschaftsgärten bieten bei entsprechender Ausstattung und Unterhaltung 


gerade in benachteiligten Stadtteilen bedeutende gesundheitsfördernde Infrastruktu-


ren, die verstärkt für präventive, gesundheits- und teilhabeförderliche Maßnahmen 


genutzt werden können. Deshalb sollte Stadtgrün für die Gesundheitsförderung ver-


stärkt genutzt werden.  


 


• Wir werden uns daher für eine Prüfung von besseren Kooperationsmöglichkei-


ten zwischen Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen u.a. auf der 
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Basis des Präventionsgesetzes einsetzen mit dem Ziel, den Wert von Stadt-


grün für die Förderung der Gesundheit mit in den Blick zu nehmen. 


 


Bei den Programmen zur Gesundheitsförderung und Prävention sollte das Handlungs-


feld Stadtgrün berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt der Gesundheitsförderung, 


der in den Lebenswelten der Menschen zum Beispiel in Kindertagesstätten, Schulen, 


Sportvereinen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen sowie Kommunen liegt, soll auch 


unter Berücksichtigung des grünen Freiraums gestaltet werden. Um die Möglichkei-


ten für die Stadtnatur genauer auszuloten, werden Modellvorhaben durchgeführt. 


 


 


5. Wir werden mit mehr Stadtnatur einen Beitrag zur Umweltgerechtigkeit 


leisten. 


Städtische Grünflächen und Naturräume sind wichtige Begegnungs-, Erlebnis-, Bewe-


gungs- und Erholungsorte. Häufig weisen gerade sozial benachteiligte Stadtteile eine 


schlechtere Versorgung mit Grünflächen auf. Zur Schaffung von Umweltgerechtigkeit 


ist es dringend erforderlich, die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Grünflächen 


in sozial benachteiligten Wohngebieten zu erhöhen und deren Bewohnerinnen und 


Bewohnern eine aktive Teilhabe an „ihren“ Grün- und Freiräumen zu ermöglichen. 


 


Konvention zu Grünraumversorgung und Erholungsvorsorge  


Orientierungswerte für Stadtnatur bieten den Kommunen Leitplanken für die Planung 


ihrer Freiräume und unterstützen sie, diese Flächen auch argumentativ in kommunal-


politischen Prozessen zu stärken. Sie sind ein wichtiges Instrument, um auf mehr 


Grün und auf eine höhere Grünqualität hinzuwirken, auch und gerade bei Nachver-


dichtung städtischer Bebauung. Mit Orientierungswerten soll unter anderem sicher-


gestellt werden, dass die Grünflächenversorgung in sozial benachteiligten Wohnge-


bieten möglichst an den gesamtstädtischen Durchschnitt angeglichen wird. Zahlrei-


che Kommunen wenden bereits Richtwerte im Hinblick auf Erholungsvorsorge an. 


Bundesweit akzeptierte Orientierungswerte zur Erholungsvorsorge durch urbanes 


Grün existieren jedoch nicht.  
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• Wir werden im Rahmen einer Fachkonvention bundeseinheitliche Orientie-


rungswerte für die Grünausstattung und Erholungsversorgung vorlegen. 


 


Orientierungswerte sollten z.B. für Flächengrößen, die Versorgung mit Grün- und 


Freiflächen pro Einwohner und die Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen erar-


beitet werden. Daneben sind Orientierungswerte zur Qualität der Flächen im Hinblick 


auf die biologische Vielfalt erforderlich. Das Bundesamt für Naturschutz wird in Zu-


sammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung einen 


Konventionsbildungsprozess zur Entwicklung bzw. Anpassung von freiraumbezoge-


nen Richt- und Orientierungswerten in enger Kooperation mit Kommunen und Ver-


bänden durchführen.  


 


Schaffung von Naturerfahrungsräumen 


Städtische Naturerfahrungsräume sind naturbelassene Freiräume ohne vorgegebene 


Spielelemente für Kinder und Jugendliche. Sie geben ihnen die Möglichkeit, in ihrem 


direkten Umfeld Natur vorzufinden, um eigenständig Erfahrungen mit Pflanzen und 


Tieren sammeln zu können. Sie sind Orte der Begegnung, der Phantasie, des Aben-


teuers, der Ruhe und des spielerischen Lernens. Sie bieten sinnliche Anregung und 


Anreiz zur Bewegung unter freiem Himmel. Sie können dazu beitragen, Bewegungs-


mangel, Übergewicht und Konzentrationsstörungen wirksam zu begegnen. Naturer-


fahrungsräume sollten in unseren Städten fester Bestandteil des öffentlichen Freirau-


mangebotes sein. 


 


• Wir beabsichtigen, eine ausdrückliche Festsetzungsmöglichkeit für Naturerfah-


rungsräume bei der nächsten Novelle des Baugesetzbuches zu verankern. 


 


Naturerfahrungsräume haben bereits Eingang in verschiedene Gesetze gefunden, 


z.B. in das Bundesnaturschutzgesetz und in die Landesnaturschutzgesetze von Berlin, 


Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Eine konkrete Flächen-


sicherungsmöglichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.  
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• Wir werden Initiativen zur Verbreitung von Naturerfahrungsräumen ergreifen. 


 


Damit Naturerfahrungsräume zu einem selbstverständlichen und weitverbreiteten 


Freiraum- und Spielangebot in unseren Kommunen werden, müssen deren Potenziale 


und Leistungen breiter kommuniziert werden. Zudem werden konkrete Handlungs-


empfehlungen zur Erleichterung von Planung und Management von Naturerfahrungs-


räumen zur Verfügung gestellt.  


 


 


6. Wir werden das städtische Gewässer- und Niederschlagsmanagement 


unterstützen  


Naturnahe Gewässer mit ihren Ufern und Auen sind Hotspots für Biodiversität. Sie 


sind Nahrungs-, Rast- und Brutareale für viele Tiere und Pflanzen und vernetzen ur-


bane Grünflächen mit dem Umland. Sie bieten für die Menschen vielfältige Möglich-


keiten für Erholung und Naturerleben. Sie sorgen in überhitzten städtischen Räumen 


für Luftaustausch und Abkühlung. Vielfach sind aber im städtischen Bereich natürli-


che Wasserflächen verloren gegangen, Versickerungsflächen versiegelt und kleine 


Bachläufe vollständig verrohrt worden. Sie stehen damit als Lebensraum und für ein 


natürliches Wassermanagement nicht mehr zur Verfügung. Die Potentiale urbaner 


Gewässer gilt es verstärkt nutzbar zu machen. 


 


• Wir werden bestehende technische Regeln im Hinblick auf den Erhalt des na-


türlichen Wasserhaushalts, Klimaanpassung und Stadtnatur überprüfen, kon-


kretisieren und ggf. neu initiieren mit dem Ziel, mit einem effektiven Nieder-


schlagsmanagement und durch eine natürliche Gewässergestaltung vielfältige 


Lebensräume zu schaffen.  


 


Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 


wird durch ihr Regelwerk die Themen Niederschlagsmanagement (Schwammstadt-


prinzip), Hochwasservorsorge, Klimaanpassung, Gewässerökologie und Naturerleben 
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für die Siedlungswasserwirtschaft zusammenführen. Hierzu werden die unterschiedli-


chen Bereiche Flächenmanagement, Bau- und Wasserrecht, Finanzierung, Haftung 


und Regelwerkserarbeitung zur Problemlösung zusammenarbeiten. Für die Frage der 


Bewässerung von städtischen Grünflächen vor dem Hintergrund häufiger auftreten-


der Trockenheitsperioden sind neue, ressourcenschonende Lösungsmöglichkeiten er-


forderlich. Hierfür werden Möglichkeiten der Aufbereitung von Abwasser durch Stoff-


stromtrennung sowie die Speicherung untersucht. 


 


 


7. Wir werden die Entsiegelung von Böden voranbringen 


Der Anteil der versiegelten Fläche nimmt in Deutschland weiter zu. Derzeit werden in 


Deutschland täglich ca. 60 Hektar für Siedlung und Verkehr neu ausgewiesen. Rund 


die Hälfte davon wird versiegelt. Unversiegelte Böden in Städten erhalten die Bio-


diversität, helfen bei der Versickerung von Regenwasser, füllen Grundwasservorräte 


auf und unterstützen die Verdunstung. Sie tragen damit zur Verbesserung des inner-


städtischen Klimas und zur Klimaanpassung bei. Durch eine Entsiegelung kann der 


Boden zumindest teilweise wieder seine vielfältigen Funktionen erfüllen.  


 


• Wir werden neue Ansätze zur besseren Nutzung von Entsiegelungspotenzialen 


zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen und zur Klimaanpassung prüfen. 


 


Das Umweltbundesamt wird im Rahmen eines Forschungsvorhabens bestehende Ent-


siegelungspotenziale identifizieren und die bestehende Rechtslage sowie weitere In-


strumente der Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen überprüfen. Auf dieser 


Grundlage werden Verbesserungsvorschläge erarbeitet. 


 


 


 


8. Wir werden über Bildungsangebote zur ökologischen Ernährungsbil-


dung beitragen 
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Das Erleben von Kulturpflanzen im städtischen Umfeld eröffnet den Menschen und 


dabei insbesondere Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Erzeugung pflanzli-


cher Lebensmittel: Hier können sie in ihrem Lebensumfeld mit allen Sinnen erfahren, 


wie Gemüse und Obst wachsen und wieviel Arbeit und Ressourcen in ihnen stecken. 


Raum für das städtische Gärtnern ist damit ein wichtiger Beitrag zur sinnlichen Erfah-


rung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, zur Ernährungsbildung und für die Ver-


besserung der Wertschätzung von Lebensmitteln. Gärtnern in der Stadt ist wieder 


modern geworden. Der Anbau von eigenem Gemüse und Obst auf dem Balkon, in 


Kleingärten und Gemeinschaftsgärten oder auf dem eigenen Grundstück nimmt wie-


der zu.  


 


• Wir werden die Weiterentwicklung der Schulgärten durch Bildungs- und Fort-


bildungsmaßnahmen unterstützen. 


 


Schulgärten sind ein wertvoller Ort des Lernens von und über die Natur. Kinder kön-


nen unmittelbar miterleben, wie die Pflanzen wachsen und zu Grundnahrungsmitteln 


werden. Sie lernen die Leistungen der Natur am konkreten Objekt kennen, wie z.B. 


die Bestäubungsleistungen der Insekten. Dies ist ein Grundstein für Wissen über ge-


sunde und ausgewogene Ernährung sowie ökologische Zusammenhänge. 


 


• Wir werden die Ausbildung der Fachberatung mit Zuschüssen für Ökologie-


schulungen unterstützen und Informationsmaterial für Kleingärten sowie 


Haus- und Gemeinschaftsgärten erarbeiten. 


 


Kleingärten und Gemeinschaftsgärten übernehmen nicht nur wichtige soziale, son-


dern auch ökologische Funktionen. Diese gilt es vor dem Hintergrund des Klimawan-


dels und der Sicherung der biologischen Vielfalt zu stärken. Hierzu können eine na-


turnahe Bewirtschaftung und Gestaltung der Gärten beitragen. Um eine ökologische 


Aufwertung der Kleingärten zu erzielen, ist eine vielfältige fachliche Unterstützung er-


forderlich. Eine wichtige Rolle können dabei ökologische Mustergärten übernehmen. 
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Den Erhalt bewährter, wertvoller alter Nutzpflanzen wie z.B. Obst- und Gemüsesor-


ten unterstützen wir durch den Betrieb unserer Genbanken. 


 


 


9. Wir werden die Vorbildfunktion des Bundes für Stadtnatur ausbauen 


Der Bund hat eine besondere Verantwortung, die eigenen Liegenschaften nachhaltig 


zu entwickeln. Hierzu hat die Bundesregierung im Jahre 2016 die „Strategie zur vor-


bildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für alle Flächen des Bundes 


(StrÖff)“ beschlossen. Viele städtische Liegenschaften des Bundes verfügen über ei-


nen hohen Grünanteil. Durch eine biodiversitätsfördernde Gestaltung und Pflege kön-


nen Bundesliegenschaften eine weithin wahrnehmbare Vorbildfunktion entfalten. 


Deshalb wird der Bund seine Grundstücke und Bauten soweit wie möglich natur-


schutz- und klimaschutzorientiert gestalten.  


 


• Wir werden bei Neubauten, Bestandsmodernisierungen und gebäudenahen 


Außenanlagen des Bundes Belange der biologischen Vielfalt systematisch be-


rücksichtigen. 


 


Im Rahmen von Baumaßnahmen des Bundes werden wir lebenszyklusbezogene Bio-


diversitätsaspekte in geeigneten Fällen gemeinsam mit Klimaschutzaspekten syste-


matisch berücksichtigen und bei der weiteren Planung frühzeitig umsetzen. So wer-


den Maßnahmen zur Erhaltung, zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt posi-


tiv bei der Bewertung im „Bewertungssystem nachhaltiges Bauen“ (BNB) honoriert. 


Dazu zählen beispielsweise die Berücksichtigung von Strukturen, die Tieren als Le-


bensraum, Nistplatz oder Versteckmöglichkeit dienen oder zum Schutz der Biodiversi-


tät beitragen sowie die Verwendung von standortgerechten Wild- und Kulturpflanzen-


arten bei der Neuanlage. Außerdem werden wir die Begrünung von neuen Bundes-


bauten an den Gebäuden und auf den Liegenschaften maßnahmenbezogen voran-


treiben und gute Beispiele kommunizieren. 
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• Wir werden die Bewirtschaftung von Bundesliegenschaften soweit wie möglich 


naturverträglich gestalten.  


 


Dafür werden wir bei der Zertifizierung des Bundes die Aspekte der biologischen Viel-


falt stärken. Bis 2020 werden die Aspekte der biologischen Vielfalt in die Umweltma-


nagementstrukturen LUMAS® der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) un-


ter dem Schlüsselbereich „Natürliches Umfeld“ stärker eingebracht. Dabei geht es 


zum Beispiel um die Verwendung von standortgerechten Kultur- und Wildpflanzen, 


den grundsätzlichen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, chemisch-synthetische Dünger 


und torfhaltige Produkte in der Pflege sowie die Verringerung der Lichtemissionen. 


 


 


10. Wir werden neue innovative Wege für mehr Stadtnatur entwickeln  


Gut 60 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Städten mit über 20.000 Ein-


wohnern. In Wachstumsregionen wird Stadtgrün nicht selten in der Auseinanderset-


zung um das knappe Gut Fläche als Konkurrenz zu anderen Bedürfnissen verstanden. 


Gleichzeitig verfügen andere Regionen im Zuge des Brachfallens und Rückbaus von 


Siedlungs- und Gewerbeflächen über neue Freiräume, die ein Entwicklungspotenzial 


für vernetzte Grünflächen bieten. Für beide Entwicklungen müssen nachhaltige Lö-


sungen gefunden werden. In der Gesellschaft besteht ein hohes Potenzial an Kreati-


vität, Innovation und Engagement. Es gilt, dieses Potenzial für mehr Natur in der 


Stadt gezielt zu nutzen und in allen Altersgruppen der Bevölkerung neue Formen des 


Zugangs zur Natur zu entwickeln, die die Wertschätzung für Natur bei den Menschen 


erhält. 


 


• Wir werden mit Modellvorhaben naturbasierte Lösungen für die vielfältigen 


Herausforderungen unserer Städte entwickeln. 


 


Hierzu gehören zum Beispiel „PikoParks“, urbane Wälder und neue Formen urbaner 


Gärten wie Kleingartenparks, Waldgärten, Dach- und Fassadenbegrünung, aber auch 


innovative Gestaltungsansätze wie „Animal-Aided-Design“. Neue Wege der Stärkung 
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von grüner Infrastruktur sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Anpas-


sung unserer Kommunen an den Klimawandel. Gesucht werden neue Ansätze für 


eine bessere Vernetzung der städtischen Grünflächen untereinander, für die Grünver-


netzung von Stadt und Umland sowie für die Verknüpfung von grauer und grüner 


Infrastruktur. Hierfür werden auch Modellvorhaben der kommunalen Landschaftspla-


nung unterstützt. 


 


Die Pflege und Unterhaltung stellt die längste Phase im Lebenszyklus von Grünanla-


gen dar und ist daher entscheidend für die nachhaltige Erhaltung und Entwicklung 


der urbanen Biodiversität. Es sind neue naturnahe Konzepte für das Grünflächenma-


nagement zu entwickeln, um den Kommunen bei der Unterhaltung der Flächen öko-


logisch, ästhetisch und ökonomisch tragfähige Lösungen anzubieten. 


 


• Wir werden einen regelmäßigen Austausch der Forschungseinrichtungen des 


Bundes zu Stadtnatur und Stadtgrün sicherstellen. 


 


Der Qualifizierung von Stadtnatur und Stadtgrün kann nur eine transdisziplinäre For-


schung gerecht werden. Dazu tragen die Vernetzung und ein regelmäßiger Austausch 


der Forschungseinrichtungen des Bundes bei. Einmal jährlich tauschen sich das Bun-


desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, das Bundesamt für Naturschutz, das 


Umweltbundesamt und das Julius Kühn-Institut in einem Forschungsworkshop über 


ihre Forschungsaktivitäten und den potenziellen Forschungsbedarf im Bereich Stadt-


grün und Stadtnatur aus. 


 


 


11. Wir werden die Anliegen der Stadtnatur in der Aus- und Weiterbildung 


und für die praktische Anwendung stärken 


Eine gute Berufsausbildung ist die Basis für ein nachhaltiges Handeln. Deshalb ist es 


wichtig, den aktuellen Stand der angewandten Forschung aus den Umwelt-, Pla-


nungs- und Gartenbauwissenschaften sowie Erfahrungen aus der Praxis in die Aus- 


und Weiterbildung einfließen zu lassen. Zudem ist die praktische Anwendung bei der 
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Schaffung und Unterhaltung von Stadtnatur mit Handlungsempfehlungen und Leitfä-


den, die auf den neuesten Erkenntnissen beruhen, zu unterstützen. 


 


• Wir werden einen Dialog mit Berufsverbänden, Kammern und Hochschulen 


einleiten mit dem Ziel, die Fachkompetenzen in der Aus- und Weiterbildung 


rund um Stadtnatur zu erweitern. 


 


Der Bund wird prüfen, ob und in welchem Maße Bildungseinrichtungen unterstützt 


werden können, die sich mit Stadtnatur beschäftigen oder in ihrem Wirken auf Stadt-


natur Einfluss nehmen.  


 


• Wir werden einen „Werkzeugkasten“ mit Handlungsempfehlungen und Leitfä-


den für Stadtnatur vorlegen. 


 


Mit dem Werkzeugkasten soll der Wissenstransfer zum Thema Stadtnatur in die kom-


munale Planungspraxis, insbesondere kleinerer und mittlerer Kommunen unterstützt 


werden. Handlungsempfehlungen und Leitfäden werden zum Beispiel zu folgenden 


Themen entwickelt: Fachgerechte Planung, Anlage und Unterhaltung naturnaher 


Grünflächen, Bauhandbuch für den Artenschutz, Nutzung der Dach- und Fassadenbe-


grünung für biologische Vielfalt, Naturerfahrung in der Praxis. 


 


 


12. Wir werden die Datengrundlagen für Stadtnatur verbessern  


Damit in der kommunalen Praxis Projekte zur Schaffung von Stadtnatur gezielter ge-


plant und umgesetzt werden können, ist eine solide Datenbasis für die Naturausstat-


tung und die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zwingende Voraussetzung. 


Zudem sind Daten erforderlich, um in der politischen Diskussion und den Dialogpro-


zessen vor Ort die Bedeutung und Wirksamkeit von Stadtnatur besser darlegen zu 


können.  


 







 
- 21  - 


 
 


  . . .  


• Wir werden bundesweite Auswertungen zu Stadtbiotopkartierungen auf Ebene 


der Großstädte durchführen. 


 


Vorhandene Arten- und Biotopkartierungen deutscher Städte sollen hinsichtlich Ar-


tenvielfalt sowie siedlungstypischer gefährdeter und geschützter Arten und Lebens-


räume ausgewertet werden. Dabei werden insbesondere Tierartengruppen wie Brut-


vögel, Fledermäuse, Amphibien und Insekten in den Blick genommen. Es gilt, innova-


tive Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich z.B. durch „Citizen-Science“-Ansätze und 


durch den Einsatz technischer Möglichkeiten der Erdbeobachtung ergeben. Außer-


dem werden wir die Forschung zu Stadtbäumen und anderen Pflanzen für das städti-


sche Umfeld ausbauen, denn diese wirken nicht nur als „Lebensraumvervielfacher“ 


für Vögel und Insekten, sondern erbringen auch entscheidende Leistungen zur An-


passung an den Klimawandel. 


 


• Wir werden einen Indikator zur Erreichbarkeit naher städtischer Grünflächen 


entwickeln und in die bundesweite Berichterstattung integrieren. 


 


Zur Beschreibung des Zugangs der Bevölkerung zu öffentlichen Grünflächen ist die 


Entwicklung eines Indikators „Erreichbarkeit naher städtischer Grünflächen“ erforder-


lich. Dieser Indikator dient der Erfolgskontrolle, wie das Ziel der Nationalen Strategie 


zur biologischen Vielfalt zur Grünversorgung in den Städten in Deutschland insge-


samt erreicht wurde. 


 


 


13. Wir werden mit dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ eine 


enge Zusammenarbeit aufbauen 


In Deutschland haben sich mehr als 150 Kommunen zusammengeschlossen, um die 


Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt vorbildlich umzusetzen. Zu den Mitglie-


dern zählen neben zahlreichen kleineren und mittleren Kommunen auch 36 Groß-


städte. Die Bündniskommunen sind Vorreiter und wichtige Multiplikatoren bei der 


Schaffung von Stadtnatur in Deutschland (www.kommbio.de). 



http://www.kommbio.de/
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• Wir werden das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ im Rahmen 


der Fördermöglichkeiten des Bundesumweltministeriums dabei unterstützen, 


sich als kommunale Plattform für Stadtnatur zu etablieren. 


 


Das Bündnis nimmt eine wichtige Rolle für den Informationsaustausch zur Stadtnatur 


zwischen den Kommunen sowie für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in 


die kommunale Praxis ein. Dies gilt es durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit 


weiter auszubauen, zum Beispiel durch Einführung einer Förderberatung des Bünd-


nisses für seine Mitglieder. 


 


 


14. Wir werden Bewusstsein schaffen für mehr Natur in der Stadt 


Aktivitäten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt benötigen breite gesellschaftliche 


Unterstützung. Der Wert der Stadtnatur sowie die Visionen und Zukunftsfelder einer 


grünen Stadt müssen durch eine umfassende Kommunikation und Information sowie 


über Bildungsmaßnahmen vermittelt und erklärt werden. 


 


• Wir werden mit innovativen Formaten einer zeitgemäßen, aktivierenden Öf-


fentlichkeitsarbeit das Thema Stadtnatur im öffentlichen Bewusstsein stärken.  


 


Hierzu wird ein Kommunikationskonzept erarbeitet und umgesetzt. Das Konzept bein-


haltet u.a. die Produktion von Print-, Audio- und Video-Materialien und die Nutzung 


sozialer Medien, thematisch vielfältige Veranstaltungen für die unterschiedlichen Ziel-


gruppen und überregionale Fachdialoge. Wesentliche Zielgruppen sind die breite Öf-


fentlichkeit, die Zivilgesellschaft mit Verbänden, Initiativen und Unternehmen sowie 


Akteure aus Politik und Verwaltung in den Kommunen. 


 


• Wir werden einen Wettbewerb zum Insektenschutz in den Kommunen ins Le-


ben rufen. 
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Durch den bundesweiten Wettbewerb soll das Engagement von Kommunen für mehr 


Natur in der Stadt und damit für den Schutz von Insekten auch in Siedlungsbereichen 


und deren direktem Umland gefördert werden. Der Wettbewerb soll neue Wege auf-


zeigen, wie lokale Allianzen und Kooperationen zwischen den für Stadtentwicklung, 


Grünentwicklung und Naturschutz zuständigen Fachämtern zu innovativen Lösungen 


für vielfältige Lebensräume in unseren Städten beitragen können. Im Fokus des 


Wettbewerbs steht zudem eine vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Kommunalver-


waltungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den Bereichen Naturschutz, 


Umwelt- und Ernährungsbildung, Landwirtschaft und Gartenbau, Sport, Gesundheits-


förderung, Architektur, Gartendenkmalpflege und Kunst. 
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D. Zusammenarbeit 


Die Schaffung und Pflege von Stadtnatur ist eine breite gesellschaftliche Aufgabe und 


erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Akteure. 


 


Öffentliche Grünflächen liegen in der Regel in der Verantwortung der Kommunen. 


Der Bund wirkt für diese kommunalen Aufgaben rahmengebend und fördernd sowie 


bei der Entwicklung übergreifender Instrumente mit. In diesem Masterplan sind die 


in der Zuständigkeit des Bundes liegenden Maßnahmen aufgenommen. Alle anderen 


Akteure sind aufgerufen, die Umsetzung engagiert zu begleiten und mit eigenen Akti-


vitäten zu unterstützen. 


 


Bei der Entwicklung dieses Masterplans Stadtnatur waren die Länder, die kommuna-


len Spitzenverbände, Berufs-, Sozial-, Wirtschafts-, Sport-, Kleingarten- und Natur-


schutzverbände sowie die Wissenschaft beteiligt. Der Masterplan hat dabei eine 


breite gesellschaftliche Unterstützung erfahren.  


 


Auch der Umsetzungsprozess wird in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen 


Akteuren stattfinden. Wir werden über die Umsetzung der Maßnahmen mit den kom-


munalen Spitzenverbänden, Berufs-, Sozial-, Wirtschafts-, Sport-, Kleingarten- und 


Naturschutzverbänden sowie den Ländern einen regelmäßigen Austausch pflegen.  





		A.Ausgangslage 

		B. Maßnahmenprogramm 

		C. Zu den Maßnahmen im Einzelnen 

		1. Wir werden einen neuen Förderschwerpunkt Stadtnatur schaffen 

		2. Wir werden Stadtnatur in den bestehenden Bundesprogrammen stärken 

		Programme der Städtebauförderung 

		Sanierungsprogramme des Bundes 

		Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative 



		3. Wir werden die kommunale Landschaftsplanung stärken 

		4. Wir werden den Nutzen von Stadtnatur für die Gesundheitsförderung deutlich machen 

		5. Wir werden mit mehr Stadtnatur einen Beitrag zur Umweltgerechtigkeit leisten. 

		Konvention zu Grünraumversorgung und Erholungsvorsorge 

		Schaffung von Naturerfahrungsräumen 



		6. Wir werden das städtische Gewässer- und Niederschlagsmanagement unterstützen 

		7. Wir werden die Entsiegelung von Böden voranbringen 

		8. Wir werden über Bildungsangebote zur ökologischen Ernährungsbildung beitragen 

		9. Wir werden die Vorbildfunktion des Bundes für Stadtnatur ausbauen 

		10. Wir werden neue innovative Wege für mehr Stadtnatur entwickeln 

		11. Wir werden die Anliegen der Stadtnatur in der Aus- und Weiterbildung und für die praktische Anwendung stärken 

		12. Wir werden die Datengrundlagen für Stadtnatur verbessern 

		13. Wir werden mit dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ eine enge Zusammenarbeit aufbauen 

		14. Wir werden Bewusstsein schaffen für mehr Natur in der Stadt 



		D. Zusammenarbeit 
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https://www.agrarheute.com/management/finanzen/agrarsubventionen-keine-landwirte-top-empfaengern-554120?utm_campaign=ah-sa&utm_source=agrarheute&utm_medium=newsletter&utm_term=2019-05-25
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/agraratlas-2019/



           


 


POSITION ERDGAS-/ERDÖLFÖRDERUNG IN TRINKWASSERGEWINNUNGSGEBIETEN 


 FÜR DEN FACHKREIS ERDGAS/ERDÖL BEIM MU  


ZUR VORBEREITUNG AUF DEN UMWELTAUSSCHUSS AM 27.05.2019 


Trinkwasser ist eine unverzichtbare Ressource für den Menschen. In letzter Zeit mehren sich 


die Ansprüche auf mögliche Nutzungsformen für die oberirdischen Flächen und den unterir-


dischen Raum von Trinkwassereinzugsgebieten. Die Wasserwirtschaft beobachtet dies mit 


Sorge, da häufig mögliche Gefahren für das Grundwasser nicht berücksichtigt werden. Bei 


der Nutzung der Flächen und des Untergrundes muss der Trinkwassergewinnung der Vor-


rang vor wirtschaftlichen Interessen eingeräumt werden, weil der damit verbundene Grund-


wasser- und Ressourcenschutz für den Menschen von elementarer Bedeutung ist. Grund-


wasser ist eine der wertvollsten und sensibelsten Ressourcen, die der Mensch hat; einmal 


verunreinigt wird es schwer bis unmöglich das Wasser im Untergrund wieder zu reinigen 


bzw. es dauert lange, bis es sich wieder regeneriert hat. Der Schutz der Qualität des Trink-


wassers ist eine große Herausforderung.  


Nichts desto trotz steigt auch die Energienachfrage kontinuierlich. Hierunter fällt die Erdgas- 


und Erdölgewinnung, die im Gegensatz zum Bundesgebiet weite Teile Niedersachsens be-


trifft. Das Anfang 2017 in Kraft getretene „Fracking-Gesetz“, sieht ein Verbot von sogenann-


tem unkonventionellem Fracking bis mindestens 2021 vor. Für alle Fracking-Maßnahmen zur 


Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas wird eine verbindliche Umweltverträglich-


keitsprüfung eingeführt. Auch konventionelles Fracking ist in Wasserschutz- und Heilquellen-


schutzgebieten sowie an Stellen zur Entnahme von Wasser zur Herstellung von Lebensmit-


teln verboten. Diese Regelung befürwortet die Trinkwasserbranche ausdrücklich. 


Die niedersächsische Landesregierung bekundet, dass der Schutz des Trinkwassers absolu-


ten Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen hat. Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD 


sieht vor, dass ein generelles Verbot des Bohrens nach Erdöl und Erdgas in Wasserschutz-


gebieten in sämtlichen Schutzzonen in die „Verordnung über Schutzbestimmungen in Was-


serschutzgebieten“ aufgenommen werden soll. Die Trinkwasserbranche begrüßt diese Posi-


tion der niedersächsischen Landesregierung. 


Die genauen Risiken der Erdgas-/Erdölförderung sind derzeit und auch zukünftig nicht kalku-


lierbar. Selbst umfangreiche geologische Voruntersuchungen zur Bewertung der Risiken 


können bisher nur zu punktuellen Erkenntnissen führen, da die geologischen Verhältnisse 


sehr heterogen sind. Dieses Gefahrenpotenzial ist bei einer Genehmigung zu berücksichti-


gen. Es gelten die Grundsätze des Wasserhaushaltsgesetzes, wonach das Grundwasser vor 


nachteiligen Auswirkungen zu schützen ist. Auch in § 2 Abs. 2 S. 6 ROG wird explizit im 


Grundsatz der Raumordnung aufgeführt, dass Grundwasservorkommen zu schützen sind. In 


sensiblen Gebieten wie Trinkwassergewinnungsgebieten sind derartige Risiken somit unbe-


dingt zu vermeiden.  







           


 


 


Auch künftige Generationen sollen auf ebenso sauberes Trinkwasser vertrauen können, wie 


es für uns heute selbstverständlich ist. Die Trinkwasserbranche fordert daher, dieses Gefah-


renpotenzial ernst zu nehmen und umsichtig zu handeln.  


Bei der Erdgas-/Erdölgewinnung sind Umweltbeeinträchtigungen während der Vorberei-


tungsphase, der Bohrungsphase sowie während des Betriebs auch bei Einhaltung hoher 


Sicherheitsstandards nicht sicher ausgeschlossen werden. Sie reichen von Lärmbelästigun-


gen und Flächenverbrauch über Schadstoffemissionen bis zur Verunreinigung und infolge-


dessen Nichtnutzbarkeit von Grund- und Trinkwasser. Dabei zu betrachten sind jeweils die 


einzelnen Bohrungen, die Summenwirkung vieler Bohrungen in einem Gewinnungsgebiet, 


die Langzeitsicherheit eines Fördergebietes (auch über mehrere Generationen hinaus) sowie 


möglicherweise auftretende Störfälle. 


 Die unkalkulierbaren Risiken sind u.a. folgende:  


 Niederbringen von Aufsuchungs- und Produktionsbohrungen durch die Verletzung 


grundwasserführender Schichten.  


 Während des Bohrbetriebes werden u. a. wassergefährdende Stoffe eingesetzt. Chemi-


kalien in Bohrspülungen, in Frack-Flüssigkeiten, aber auch die aus den Bohrungen zu-


rückgeförderten Flüssigkeiten (u. a. Lagerstättenwasser, Flow-back) stellen ein Gefähr-


dungspotenzial für das Grundwasser dar. Es handelt sich dabei um stark salzhaltige Lö-


sungen mit gewissen Mengen an Kohlenwasserstoffen sowie natürlichen radioaktiven 


Stoffen (NORM). Unter anderem findet man auch Quecksilber als natürliches Beiprodukt 


im Erdgas. 


 Gefährdungen treten aber nicht nur im Bereich von Bohr- und Förderplätzen auf, sondern 


sie entstehen auch in deren Umfeld. Die Entsorgung von Lagerstättenwasser und Bohr-


schlämmen über Leitungen/Tankkraftwagen führt zu Gefährdungen im weiten Umkreis 


der Bohrungen. 


 Untertage können Leckagen/Undichtigkeiten an Produktionsbohrungen zu einem Austritt 


von Lagerstättenwasser, Frack-Fluiden und/oder Bohrspülungen in den Grundwasserlei-


ter führen. Auch ist denkbar, dass die Flüssigkeiten aufgrund natürlicher Wegsamkeiten 


(Störungen im Gebirgsaufbau) oder technisch geschaffener Störungen (Risse durch Fra-


cking, unzureichend abgedichtete Bohrungen, nicht mehr intakte Bohrlochabdichtungen 


an Altbohrungen) in grundwasserführende Schichten gelangen. 


 Das angefallene Lagerstättenwasser oder Flow-back (Gemisch aus Lagerstättenwasser 


und Frack-Fluid) wird bislang über Disposal-/Altbohrungen in ehemaligen Gas- und Ölla-


gerstätten entsorgt, was weitere Risiken mit sich nachziehen kann (z. B. Verdrängung 


von Formationswässern). 







           


 


SCHLUSSFOLGERUNG 


Der Nachhaltigkeitsansatz und die Prävention müssen oberste Priorität haben und stellen 


eine gesellschaftspolitische Aufgabe dar. Alle Risiken, die die Trinkwasserressourcen bzw. 


Mensch und Natur gefährden können, sind zu vermeiden. Wirtschaftliche Interessen dürfen 


nicht dem Wohl der Allgemeinheit vorangestellt werden.  


Fehler bei der Ausführung von Bohrungen für die Erdgas- bzw. Erdölgewinnung lassen sich 


selbst bei technisch ausgefeilten Verfahren nicht gänzlich ausschließen. Aufgrund der langen 


Fließzeiten innerhalb eines Grundwasserkörpers werden erfahrungsgemäß eingetretene 


Verunreinigungen des Grundwassers langfristig, vielleicht sogar über Generationen hinaus, 


wirken. Eine Sanierung ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, falls Belastungen insbe-


sondere des tiefen Grundwasserleiters vorliegen. 


Deshalb ist es das oberste Ziel, den Eintrag von schädlichen Stoffen in das Grundwasser 


von vornherein zu verhindern. Die genauen Risiken der unterirdischen Nutzungsformen sind 


derzeit und auch zukünftig nicht kalkulierbar. Es gelten die Grundsätze des Wasserhaus-


haltsgesetzes, wonach das Grundwasser vor nachteiligen Auswirkungen zu schützen ist.  


Gesetzgeber und Zulassungsbehörden stehen in einer besonderen Verantwortung zum 


Grundwasserschutz. 


Dies vorausgeschickt fordern die Trinkwasserversorgungsunternehmen im BDEW, 


VKU und WVT daher, dass Trinkwassergewinnung Vorrang vor der Rohstoffgewin-


nung haben muss. Dies bedeutet im Einzelnen:  


 


1. Neue Bohrungen:  


Erdgas- und Erdölgewinnung in Trinkwassergewinnungsgebieten ist zu verbieten; ebenso 


Ablenkbohrungen unterhalb eines Trinkwassergewinnungsgebiets. Vorranggebiete für die 


Trinkwassergewinnung müssen genauso geschützt werden, denn es ist bereits jetzt abseh-


bar, dass der Wasserbezug in den kommenden Jahren deutlich steigen kann 


2. Vorhandene Bohrungen: 


Die bereits vorhandenen Bohrungen in den Trinkwassergewinnungsgebieten sollten eine 


klare Endlaufzeit erhalten und zudem muss ein Grundwasser-Monitoring-Programm etabliert 


werden. 


3. Alte Bohrungen: 


Keine Nutzung alter Bohrungen als Versenk- bzw. Disposalbohrung innerhalb bzw. im Rand-


bereich eines Wassergewinnungsgebietes 


 


Auch bei der Erdgas- und Erdölgewinnung, die in weiten Teilen Niedersachsen trifft, muss 


der Trinkwassergewinnung ein absoluter Vorrang eingeräumt werden. Erdgas- und Erdölge-







           


 


winnung in, unterhalb oder im Randbereich von Trinkwassergewinnungsgebieten sollte da-


her ebenso wie Fracking verboten werden. Für bestehende Förderanlagen in Trinkwasser-


gewinnungsgebieten muss ein nachträgliches Grundwasser-Monitoring-Programm zwingend 


eingeführt werden.   


Der Nachhaltigkeitsansatz und die Prävention müssen oberste Priorität haben und stellen 


eine gesellschaftspolitische Aufgabe dar. Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht dem Wohl 


der Allgemeinheit vorangestellt werden.  


Trinkwasser ist kein verhandelbares Gut, da es zu den bestehenden Trinkwasserge-


winnungsgebieten und der jetzigen Trinkwasserversorgung keine Alternative gibt. 


 


   
 


 


Godehard Hennies 
Geschäftsführer 
Wasserverbandstag e.V. 


Dr. Reinhold Kassing 
Geschäftsführer 
VKU-Landesgruppe  
Niedersachsen/Bremen 


Dr. Marco Trips 
Präsident 
Niedersächsischer Städte-  
und Gemeindebund 
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www.regio-challenge.de
09.-15.September 2019


Iss, was um die Ecke wächst!







                               Sei Dabei!         09.-15.September 2019   
                  Für Dich allein. Mit anderen. Als Regio Team. Mit deiner Stadt/Dorf.
*


                Eine Woche lang wollen wir Discounter weiträumig umfahren
                und Essen genießen, das ganz ohne den Stress von weiten 
                Weltreisen auf unseren Teller gelangt.
Die Spielregeln 
7 TAGE essen und trinken, was vollständig in Enernung einer Radtour entstanden ist. 
Und weil wir verspielt sind und nicht dogmasch, gibt es auch 
ZWEI JOKER: Je nach individueller Bedürfnislage können über die gesamte 
Woche hinweg zwei Zutaten verwendet werden, die weiterhin mit der großen,  
weiten Welt verbinden: Öl und Kakao zum Beispiel, oder Salz und Kaffee.


Auf gehts! Ab gehts!
* Was wächst alles vor Ort? Was ist hier möglich? 
 Lasst uns die Vielfalt in der Region kennenlernen.
* Wer hat unser Essen angebaut? Wer hat es verarbeitet?  
 Lasst uns in Beziehung treten – mit den Menschen, die  
 rund um unser Essen täg sind.
* Lasst uns sensibel werden für die Auswirkungen unseres * Lasst uns sensibel werden für die Auswirkungen unseres  
 Essverhaltens und Bezüge zum globalen Lebensmiel-  
 system herstellen, wie zu Agrarindustrie, Massenpro-  
 dukon und Konzernmacht.
* Wir wollen den Bezug zu unseren Lebensmieln zurück * Wir wollen den Bezug zu unseren Lebensmieln zurück  
 erobern. Wir wollen uns für Ernährungssouveränität vor  
 unserer Haustür einsetzen und dadurch die Gestaltung  
 unseres Lebensmiel- und Agrarsystems ein Stück weit  
 selbst in die Hand nehmen.


Infos und Kontakt
Wir sind Teil einer offenen 
Graswurzel-Bewegung für
 Ernährungssouveränität.


Habt ihr Fragen?
Wollt ihr mitmachen?


www.regio-challenge.dewww.regio-challenge.de
info@regio-challenge.de
Info zu Ernährungssouv.:


      www.nyeleni.de 


Die   Zeit   ist   reif   für   Ernährungssouveränität!
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https://www.bund-niedersachsen.de/service/meldungen/detail/news/faule-kompromisse-retten-nicht-das-klima-bund-fordert-wirksames-klimaschutzgesetz-mit-ehrgeizigen/
https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/Suche
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ARTENVIELFALT AUF WIESEN, FELDERN, AN RAINEN, 


GRÄBEN UND GEWÄSSERN 


…………………………………………………………….………........ 


MEHR NATUR IN DER FLUR 
Wir machen Vorschläge, wie Bäuerinnen und Bauern zum Schutz von Insekten, Vo-


gelwelt und Tieren der Feldflur beitragen können. 


 


Aufgrund des Landwirtschaftswandels 


seit Mitte des 20. Jahrhunderts nimmt die 


Biodiversität der Pflanzen und Tiere ra-


sant ab. Allerdings ist die Artenvielfalt der 


Natur zur Aufrechterhaltung eines intak-


ten Ökosystems von größter Bedeutung. 


Landwirtschaftlich genutzte Räume sind 


die Heimat von unzähligen Tier- und 


Pflanzenarten. Die Bedeutung der Insek-


tenvielfalt wird im Bezug auf die Bestäu-


bungsleistung sichtbar. Nicht nur Honig-


bienen, sondern auch weitere Insekten 


wie Wildbienen, Hummeln oder Schweb-


fliegen sind für die Bestäubung zuständig. 


Bei ihnen verläuft die Bestäubung sogar 


oft noch effektiver, da die Bestäuberarten 


auf unterschiedliche Pflanzen und Flug-


zeiten spezialisiert sind. 
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VIELFALT –NUTZEN FÜR DIE 


LANDWIRTSCHAFT 


Eine ausgewogene Vielfalt der Tier- und 


Pflanzenarten bringt Vorteile für die 


Landwirtschaft. Insekten dienen zur Be-


stäubung von Feldfrüchten, sind Nah-


rungsmittel für Vögel, dienen der biologi-


schen Schädlingsbekämpfung und zu-


sammen mit den für die Bodenfruchtbar-


keit so wichtigen Regenwürmern dem 


Abbau organischer Masse. „Für Deutsch-


land wird der Wert der Bestäuberleistung 


auf 1 bis 2 Mrd. Euro geschätzt, bzw. 13 


% des durchschnittlichen Jahresgesamt-


gewinns aus der Ernte von Kulturpflan-


zen.“ (Freibauer, LfL). Viele Pflanzen sind 


Heilkräuter und sorgen für die Gesund-


heit von Mensch und Tier. 


Mit einfachen Maßnahmen können na-


turliebende Landwirte etwas für die Ar-


tenvielfalt tun. 


MAßNAHMEN IM ACKERBAU 


VIELFÄLTIGE FRUCHTFOLGEN: 


Eine gute Voraussetzung für eine hohe 


Agro-Biodiversität in der Landwirtschaft 


ist eine 5 oder mehrgliedrige Fruchtfolge. 


Das bayerische Kulturlandschaftspro-


gramm bietet hierzu eine Förderung an. 


Mit dem Anbau von alten Getreidearten 


und Sorten, wie Emmer, Einkorn oder 


Dinkel sorgen die Bauern für Abwechs-


lung und erhält wertvolle Pflanzenar-


ten. 


Der Anbau von Leguminosen, wie Klee-


gras, Luzerne, Ackerbohnen, Linsen, 


Seradella und Esparsette, bietet neuen 


Lebensraum für viele Tiere und fördert 


zugleich die Artenvielfalt der Pflanzen-


Leguminosen binden Stickstoff der Luft 


und sparen damit Mineraldünger ein. 


Durch den Anbau dieses heimischen Ei-


weißfutters können gleichzeitig die um-


weltschädlichen Sojimporte aus Südame-


rika verringert werden. 


GROßE FELDER UNTERTEILEN 


Große Feldstücke können in zwei Schläge 


geteilt werden, so dass zwei Fruchtarten 


mit unterschiedlichen Vegetationsverläu-


fen und mit unterschiedlichen Bodenbe-


arbeitungszeiten angebaut werden. 


Dadurch entseht ein Nebeneinander un-


terschiedlicher Wachstumsverläufe und 


dies bietet mehr  geeignete Aufenthalts-


räume für Vögel und Insekten. Wissen-


schaftler der Universität Göttingen haben 


untersucht, dass kleine Schläge, die mehr 


Randstreifen haben, ein Vielfaches an 


Artenvielfalt bieten als Großraumland-


wirtschaft. Der BUND Naturschutz setzt 


sich seit langem dafür ein, dass z.B. die 


Mehrkosten für die Bewirtschaftung klei-


ner Schläge im künftigen EU-


Agrarfördersystem endlich berücksichtigt 


werden.  


ZWISCHENFRUCHTANBAU 


Bienen nutzen die Tracht der Zwischen-


früchte zusätzlich als Ergänzung zum Win-


terfutter, Es wird empfohlen nur Zwi-


schenfrüchte anzubauen, welche Nektar 


und Pollen darbieten. Es ist wichtig, dass 


die Blüte bis spätestens Ende September  


Göttinger For-


schungsteam zeigt, 


dass Vielfalt ökologi-


sche und ökonomische 


Vorteile für die Land-


wirtschaft bringen 


kann: http://www.uni-


goettin-


gen.de/de/3240.html?i


d=5408 


 


Foto: Marion  Ruppaner 
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erfolgt, da die Bienen später, aufgrund zu 


niedriger Temperaturen nicht mehr aus-


fliegen, und dadurch die Tracht nicht 


mehr nutzen können. 


BLÜHFLÄCHEN 


 


 


Über mehrere Jahre brachliegende oder 


mit Wildpflanzenmischungen eingesäte 


Blühflächen bieten Deckung und Nahrung 


und sind Lebensraum für Feldhasen, 


Wild, Vögel, Insekten und Regenwürmer. 


Durch sich ausbreitende Käfer und Spin-


nen haben sie übergreifenden Einfluss auf 


benachbarte Äcker. Diese profitieren von 


der natürlichen Schädlingsregulierung 


durch parasitisch und räuberisch lebende 


Insekten.  


WAS KÖNNEN BLÜHFLÄCHEN LEISTEN 


Damit Blühflächen wirkungsvoll für den 


Aufbau der Artenvielfalt wirken können, 


muss ihre Anlage bestimmte Mindest-


kriterien erfüllen. Als alleinige Maßnah-


me in der Feldflur reichen Blühflächen 


nicht aus, um den Artenrückgang auszu-


gleichen. Deswegen sind auch im Volks-


begehren „Rettet die Bienen“ u.a. ein 


Mindestanteil von 10% artenreicher Wie-


sen, ein Biotopverbund und verpflichten-


de Gewässerrandstreifen gefordert wor-


den. 


Je nachdem, welche Zielarten gefördert 


werden sollen, kann es unterschiedliche 


Vorgehensweisen geben. 


Informationen und Hilfestellung bieten 


die staatlichen Wildlebensraumberater, 


sowie die unteren Naturschutzbehörden 


in Bezug auf Lage und Eignung der Flä-


chen. 


Um Wildbienen zu fördern ist es wichtig, 


dass auch Brut- und Überwinterungsplät-


ze im Boden an Feldrainen vorhanden 


sind, denn Nektar und Pollen reichen 


nicht zum Überleben. Auch ein Abstand 


zu pestizidbehandelten Flächen ist wich-


tig. 


MINDESTGRÖßE: 


Statt schmalen 1-2 m Streifen am Feld-


rand sollten mindestens 20 m breite 


Streifen oder eine zusammenhängende 


Fläche von mindestens 0,3 ha angelegt 


werden. Um Rebhuhnbestände zu för-


dern, ist ein Abstand von 200 Metern zu 


Waldrändern wichtig. Für die Rebhuhn-


förderung braucht es niederwüchsige 


Ansaatmischungen, die dünn gesät wer-


den, damit offene Bodenstellen vorhan-


den sind statt einer dichten Pflanzende-


cke. Viele Bodenbrüter lieben trockene 


sonnige Standorte. 


SAATGUT 


Der BN empfiehlt Regiosaatgut mit einem 


möglichst hohen Anteil an Wildpflanzen 


https://www.rieger-hofmann.de 


/sortiment.html  


oder: 


https://www.saaten-zeller.de 


/regiosaatgut#Mischungen 


 


 


 


Foto: BN Archiv  
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DAUER UND PFLEGE 


Vorzuziehen sind mehrjährige Blühflä-


chen. Zumindestens jedoch sollen we-


nigstens Teilflächen auch über den Win-


ter als Struktur stehen bleiben. 


Für Flächen, die im Kulturlandschaftspro-


gramm (KULAP) gefödert werden, oder 


vom landwirtschaftlichen Betrieb als 


Greeningmaßnahmen angerechnet wer-


den, müssen Mulchvorschriften beachtet 


werden.  


Der BN setzt sich dafür ein, dass die 2015 


im KULAP eingeführte Obergrenze für 


mehrjährige Blühflächen von drei Hektar 


pro landwirtschaftlichen Betrieb wieder 


aufgehoben wird. 


BLÜHPATENSCHAFTEN ODER STAATLI-


CHE FÖRDERANGEBOTE ? 


Um 100 m² Blühfläche anzulegen werden 


im bayerischen Kulturlandschaftspro-


gramm die Landwirte mit 6 bis 10 € ent-


schädigt. Darin sind die Saatgutkosten 


nicht enthalten. Für hochwertiges Re-


giosaatgut fallen alle 5 Jahre nochmals 


Kosten von maximal 5 € an. Bei Paten-


schaften ist zu klären, ob eine Doppelför-


derung vorliegt, denn die Flächen erhal-


ten zusätzlich noch ca. 3 € als Direktför-


derung der EU. Wenn 50 € für 100 m² 


verlangt werden, sollte kritisch nachge-


fragt werden, warum dieser Förderbetrag 


so hoch angesetzt wurde, denn auf einen 


Hektar Fläche bezogen (10.000 m²) sum-


miert sich dies auf 5.000 € und ist damit 


mehr als 5 - 10 mal so hoch wie der Ge-


winn für gängige Acker-kulturen.  


Der BN ist mit seinen örtlichen Vertre-


ter*innen gerne bereit, mit den Landwir-


ten durch Gespräche vor Ort gemeinsam 


sinnvolle und dauerhafte Verbesserungen 


für den Insekten- und Artenschutz zu 


erreichen. 


BLÜHFLÄCHEN FÜR ENERGETISCHE NUT-


ZUNG 


Zur Nutzung in Biogasanlagen wird in 


einem gemeinsamen Modellprojekt von 


BBV und BN im Landkreis Rhön-Grabfeld 


eine mindestens 5 jährige Blühmischung 


erprobt, die von der Bayerischen Landes-


anstalt für Weinbau und Gartenbau über 


viele Jahre hinweg entwickelt wurde. Für  


Foto: BN-Archiv 


Wildbienen und Vögel bietet die hoch-


wüchsige und blütenreiche, auch mit  


einigen Kulturarten durchsetzte Veits-


höchheimer Hanfmixmischung, die nicht 


vor Mitte Juli gemäht wird, einen guten 


Lebensraum. Über den Winter bleibt eine 


niedrige Deckung vorhanden. Der Gaser-


trag erreicht zwar nur ein Teil des Gaser-


trags von Mais, es handelt sich jedoch um 


eine wesentlich nachhaltigere Alternati-


ve. 
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ACKERWILDKRÄUTER FÖRDERN 


Nicht alle Ackerwildkräuter sind wirkliche 


Konkurrenten für die angebauten Kultur-


pflanzen und müssen nicht unbedingt 


bekämpft werden. Wertvolle Pflanzen, 


wie Rittersporn, Frauenspiegel, Ha-


senohr, Kornrade oder Ackerkrummhals 


sind selten geworden. 


Dinkel mit Ackerwildkräutern Foto: BN-Archiv 


Um lichte Kulturpflanzenbestände und 


lichtbedürftige Ackerwildkräuter zu för-


dern, ist ein vergrößerter Abstand der 


Getreidereihen von ca. 18-20 cm oder die 


Anlage von sog. Drilllücken oder Licht-


streifen (bis 40 cm) zu empfehlen. Alter-


nativ kann die Saatgutstärke bei der Ein-


saat des Getreides herabgesetzt (halbiert) 


werden. Das bayerische Vertragsnatur-


schutzprogramm bietet attraktive För-


derprogramme, um den Ertragsausfall zu 


kompensieren. 


WIESEN UND WEIDEN 


Intensive Grünlandbewirtschaftung ist, 


aufgrund des niedrigen Milchpreises, für 


die meisten Landwirte zum wirtschaftli-


chen Überleben notwendig. Trotzdem ist 


es möglich, auf Teilflächen Nahrungs- und 


Rückzugsflächen für Insekten und Wild-


tiere zu erhalten bzw. neu zu schaffen. 


Hierfür gibt es bereits Förderprogramme. 


Der BN fordert den Ausbau dieser Pro-


gramme sowie eine Erhöhung der För-


dersätze, um sie noch attraktiver zu ma-


chen. 


DÜNGUNG BEGRENZEN 


Die Artenvielfalt in Wiesen und Weiden 


bleibt erhalten, wenn weitgehend auf 


Mineraldünger- und Gülleausbringung 


verzichtet wird. Geringe Festmistgaben 


können auf sehr nährstoffarmen Standor-


ten dagegen angezeigt sein.  


DIFFERENZIERTE NUTZUNG 


Etwa 10 Prozent des Grünlandbestandes 


sollten extensiv, d.h. maximal zweischürig  


bewirtschaftet werden. Eine Integration 


artenreicher Wiesen in den landwirt-


schaftlichen Betrieb ist auf geeigneten 


Standorten sinnvoll. Der Aufwuchs eignet 


sich z.B. für trocken-stehende Milchkühe 


und Jungvieh. Durch die Verfütterung 


artenreichen Wiesenfutters kann die 


Gesundheit des Viehbestandes gefördert 


werden (Stallapotheke!)  


Artenreiche Wiese, Foto: BN-Archiv 


 


Der Schnittzeitpunkt von Wiesen und 


Weiden sollte nach den Brutzeiten der 


Vögel ausgerichtet werden. Der erste 


Schnitt erfolgt nach der ersten Brut. Bis 


die nächsten Nestlinge flügge sind, dauert 


es ca. 7 - 9 Wochen.   


Je später also der zweite Schnitt erfolgt, 


desto mehr Jungtiere (auch von Feldha-


Nur alle 6 Wochen 
sollte ein Eingriff in 
das Ökosystem der 
Wiese stattfinden. 
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sen) überleben. Über Vertragsnatur-


schutzprogramme kann diese Bewirt-


schaftung, insbesondere in Wiesenbrü-


tergebieten, gefördert werden. 


MÄHHÖHE  


Eine Schnitthöhe von 8 cm nutzt vielen 


Käfern, Heuschrecken und Spinnen. Bei 


10 cm Schnitthöhe werden weniger Nes-


ter von Bodenbrütern gefährdet, Deckung 


für Junghasen und Amphibien geschaffen 


und unversehrte Eier von Schmetterlin-


gen erhalten. Mit einer Schnitthöhe von 


14 cm, vor allem an Gewässern, können 


Amphibien geschützt werden. 


MÄHWERKE  


Auf Mähaufbereiter, die das Schnittgut 


kleinhäckseln, sollte unbedingt verzichtet 


werden, da dadurch die Insekten abgetö-


tet werden, die auf den Gräsern und 


Kräutern leben oder sie eben befliegen. 


Doppelmessermäher der BN-Kreisgruppe Ansbach, Foto: 


Helmut Altreuther 


 


Statt Rotationsmähwerken empfiehlt der 


BN die Anschaffung von Doppelmesser-


mähwerken, durch die Amphibien und 


Insekten besser geschont werden kön-


nen. 


Der höhere Aufwand für das Mähen 


durch die entsprechend langsamere 


Fahrweise und das Schleifen der Messer 


sollte nach BN-Auffassung auch im Ver-


tragsnaturschutzprogramm besser hono-


riert werden. Testergebnisse sind in 


landw. Fachzeitschriften nachzulesen, wie 


z.B. https://doppelmessermähwerk.de/ 


wp-content/uploads/2018/07/Landwirt-


Test-Frontschmetterling.pdf 


RANDSTREIFEN STEHEN LASSEN 


Stehengelassene Randstreifen, sowie 


Altgrasstreifen, welche erst beim zweiten 


Schnitt gemäht werden, lassen die Arten- 


und Individuenzahlen bei den Insekten 


und Vögeln, aber auch bei den Pflanzen 


steigen. Durch ihren Schutz und das brei-


te Angebot an Nahrung sind Rand- und 


Altgrasstreifen bevorzugte Lebensräume 


dieser Tiere. Auch hierzu bietet das VNP 


Fördermöglichkeiten an. 


ARTENREICHE WIESEN ENTWICKELN 


Nur bei reduzierter Düngung und ein- bis 


maximal dreimaliger Mahd kann sich ein 


artenreicher Pflanzenbestand halten. Um 


Arten wieder anzureichern kann Mähgut 


oder gesammelter Samen ausgebracht 


werden. Am besten direkt nach der Mahd 


auf Stellen mit offenem Boden (z.B. 


Wühlmaushaufen oder sonstige verletzte 


Grasnarbe) bringen. Von dort können sich 


die Arten dann auf die umliegenden Be-


reiche ausbreiten. Mehr Infos und Leitfa-


den siehe Tipps am Ende dieser Broschü-


re. 


LANDSCHAFTSELEMENTE  


ABSTAND HALTEN 


Viele Tier- und Pflanzenarten sind nur 


noch in der Grauzone zwischen Äckern 


und Weiden, auf Rainen, Grabenbö-


schungen, entlang von Weidezäunen und 


auf ähnlichen Reststreifen vorzufinden. 


Um diese, oft speziell angepasste Tier- 


und Pflanzenwelt zu erhalten ist es wich-


Naturverträgliche 
Mähtechnik: 


https://www.anl.baye
rn.de/publikationen/
anlie-
gen/doc/an36208van
_de_poel_et_al_2014
_mahd.pdf 







 


  


 


7 
 


tig, beim Düngen und Mähen von Weg-


rändern Abstand zu halten. 


 


BESONDERE LEBENSRÄUME SCHAFFEN 


UND SCHÜTZEN 


Foto: Marion Ruppaner 


 


Hecken, Hohlwege und offene Bodenab-


brüche bieten gute Brutmöglichkeiten für 


Wildbienen.Des Weiteren bieten Stein-


riegel und Lesesteinhaufen Lebensraum 


für wärmeliebende Tiere wie Reptilien, 


Insekten oder Spinnen. 


STREUOBSTBESTÄNDE 


Durch Streuobstwiesen entsteht ein 


reichhaltiges Insektenangebot, weshalb 


sich vor allem Vögel wie Baumpieper, 


Ortolan und Steinkauz dort wohlfühlen. 


Mehr Infos zu Streuobst bietet die neue 


Streuobstausstellung des BN. Ein Aktions- 


leitfaden ist in Vorbereitung. 


WALDRÄNDER 


Die Anlage stufiger Waldsäume mit 


einem fließenden Übergang vom lo-


ckeren Gehölzmantel zum anschlie-


ßenden Waldbestand, erhöht den 


Strukturreichtum in der Landschaft.  


Durch vorhandenes Totholz, Steinhau-


fen, Brennessel-und Brombeerdickich-


te, vegetationsfreie Stellen, entsteht 


eine Abfolge verschiedenartiger Lebens-


räume, welche der Biodiversität der dort 


beheimateten Lebewesen besonders 


dient. 


AUF ÖKOLANDBAU UMSTELLEN 


Ökologischer Landbau hat durch die ge- 


setzlich definierte naturfreundliche Be-


wirtschaftung viele Umweltvorteile. Erst 


kürzlich hat eine Vergleichsstudie des 


staatlichen Thünen-Instituts die Vorteile 


des Ökolandbaus auch für die Biodiversi-


tät zusammengefasst:  


https://www.thuenen.de/media/ 


publikationen/thuenen-


report/Thuenen_Report_65.pdf 


Mit der Umstellung auf Ökolandbau wer-


den Bodenfruchtbarkeit, Hochwasser-


schutz und Biodiversität gefördert. Und 


Umstellung lohnt auch durch höhere 


Erzeugerpreise. 


WIR ALLE KÖNNEN HANDELN 


Einfache Maßnahmen zur Förderung der 


Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen, 


kommen nicht nur der Natur, sondern 


letztlich auch dem Menschen zu Gute. Es 


ist wichtig einer Monotoniesierung der 


Umwelt engegen zu wirken.  Da kann 


jede/r mithelfen.  


Eine Kurzinfo für Gartenbesitzer siehe: 


https://www.bund-naturschutz.de/ 


landwirtschaft/garten.html 


Foto: Fuchs und Stein-Bachinger 
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HIER BEKOMMEN SIE WEITERE 


HILFE: 


Diese Informationsschrift und weite-


re Tipps für Naturschutzmaßnahmen 


finden Sie auf der BN-Homepage 


unter  


https://www.bund-


naturschutz.de/landwirtschaft.html 


Wildlebensraumberater: 


https://www.lfl.bayern.de/wildlebensra


um 


Landschaftspflegeverbände: 


https://lpv.de/verbaende-vor-


ort/bayern.html 


Bioverbände: Landesvereinigung für 


den Ökologischen Landbau in Bayern 


(LVÖ) https://www.lvoe.de/ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Artenanreicherung auf Wiesen: 


Leitfaden der LfL: 


https://www.lfl.bayern.de/artentransfer 


Tipps vom Netzwerk Blühende Land-


schaft zur Mähgutübertragung:  


http://www.bluehende-


landschaft.de/nbl/ 


nbl.handlungsempfehlungen/nbl.land


wirtschaft/index.html 


Mitglied werden unter 


https://www.bund-


naturschutz.de/spenden-


helfen/mitglied-werden.html 


Bauernfeindstr. 23  


90471 Nürnberg 


Tel. 0911 / 81 87 8-0  


Fax 0911 / 86 95 68 


lfg@bund-naturschutz.de 


www.bund-naturschutz.de 


Landesverband Bayern des 


Bundes für Umwelt- und Naturschutz 


Ansprechpartnerin zum Thema: 


Marion Ruppaner 


Tel.: 0911/81 87 8-21 


marion.ruppaner@bund-naturschutz.de 
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